
BESCHLUSSBLATT 
 
 
 
 
 
DS-432-2/21-26 
 
Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Schneckenberger vom 09.07.2023 zur DS 432/21-26 - 
Bebauungsplanverfahren Nr. 147 "Eselswiese" 
Hier: Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.07.2023 
 
Abstimmung über den Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Schneckenberger vom 09.07.2023 (DS 
432-2/21-26) zur DS 432/21-26: 
 
Der Änderungsantrag des Herrn Stadtv. Schneckenberger: 
 
„Im B-Plan „Eselswiese“ werden mindestens 50 % für Geschosswohnungsbau vorgesehen. Davon 
sind 40 % (Gewobau) bzw. 30 % (Privat) in gefördertem Wohnungsbau zu bauen.“ 
 
wird mit 35 Nein-Stimmen bei 2 Ja-Stimmen abgelehnt. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Mehrheitlich dagegen 
 
Rüsselsheim am Main, den 20.07.2023 




